
 

 
VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN DES UNTERNEHMENS 

EINLEITUNG 

Industrias Oja-Rem SL ist sich darüber im Klaren, dass Spitzenleistungen bei der 
Herstellung und Lieferung von Komponenten für die Automobilindustrie 
notwendigerweise mit einem integeren, verantwortungsbewussten 
unternehmerischen Verhalten verbunden sein müssen. Wir sind uns bewusst, dass sich 
unsere sozialen und ökologischen Auswirkungen auf unser gesamtes 
Wertschöpfungsnetzwerk erstrecken, und betrachten unsere Lieferanten daher als 
strategische Partner bei der Verwirklichung einer nachhaltigen Zukunft. Im Folgenden 
finden Sie den Kodex des Unternehmens, mit dem wir unser Engagement für Ethik und 
Nachhaltigkeit in der Lieferkette stärken möchten, indem wir die Standards festlegen, 
die für unsere gemeinsamen Tätigkeiten gelten sollen, und die Einhaltung der höchsten 
Integritätsstandards sowie die Achtung der Menschenrechte und der Umwelt 
gewährleisten. 

 
ZWECK UND GELTUNGSBEREICH 

Dieser Verhaltenskodex definiert die Mindestanforderungen und Erwartungen von 
Industrias Oja-Rem SL in Bezug auf Nachhaltigkeit und Ethik in seiner Lieferkette. 
Dieser Kodex gilt für alle Lieferanten, Auftragnehmer und Geschäftspartner. Unsere 
Lieferanten werden auch dazu aufgefordert, diese Standards an ihre eigenen 
Lieferanten weiterzugeben und anzuwenden, um die ordnungsgemäße Sorgfaltspflicht 
in der gesamten Kette zu gewährleisten. 

Für die Gewährleistung der Integrität unserer Wertschöpfungskette bilden die 
folgenden Aktionsbereiche die Grundlage für die ethischen Grundsätze, die die 
Tätigkeit unserer Lieferanten leiten sollen. Diese Kriterien beruhen auf den 
internationalen Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), dem Global 
Compact der Vereinten Nationen und den spezifischen Nachhaltigkeitsanforderungen 
der weltweiten Automobilindustrie, wie sie von der Brancheninitiative Drive 
Sustainability definiert wurden. Die Einhaltung der nachstehend aufgeführten Aspekte 
gewährleistet eine Geschäftsbeziehung, die auf Transparenz, Risikominderung und 
kontinuierlicher Verbesserung der sozialen und ökologischen Leistung beruht. 

 
Selbstverpflichtung I 

MENSCHENRECHTE UND ARBEITSBEDINGUNGEN 

Unsere Lieferanten müssen sich zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
verpflichten. Dies umfasst ausdrücklich: 

• Abschaffung der Kinderarbeit: Die Beschäftigung von Minderjährigen ist gemäß 
den Bestimmungen der ILO und des Global Compact verboten. 

• Moderne Sklaverei: Vollständiges Verbot jeder Form von Leibeigenschaft, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit und Menschenhandel. 



 

 
• Ethische Rekrutierung: Die Auswahlverfahren müssen fair, legal und 

transparent sein. 
• Löhne, Gehälter und Sozialleistungen: Rechtlich konforme Zahlung der 

Vergütungen unter Beachtung der internen Lohngerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung. 

• Arbeitszeiten: Strenge Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften über die 
Organisation der Arbeits- und Ruhezeiten. 

• Vielfalt und Inklusion: Förderung der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern sowie der Achtung der Rechte von Minderheiten und indigenen 
Völkern. 

• Vereinigungsfreiheit: Achtung des Rechts auf freie Gewerkschaftsfreiheit und 
kollektive Verhandlungen. 

• Landrechte: Achtung der Land-, Wald- und Wasserrechte und Vermeidung von 
Zwangsräumungen. 

Selbstverpflichtung II 
GESUNDHEITSSCHUTZ UND SICHERHEIT (H&S) 

Der Lieferant muss eine sichere Arbeitsumgebung gewährleisten, die die Risiken in Bezug 
auf folgende Punkte minimiert: 

• Risikomanagement: Einführung von Maßnahmen zur Unfallverhütung, 
Brandverhütung und Notfallvorsorge. 

• Maschinensicherheit und Ergonomie: Sicherstellen, dass die Anlagen sicher 
sind und die Arbeitsplätze den ergonomischen Anforderungen entsprechen. 

• Persönlicher Schutz: Bereitstellung und Schulung im Tragen von persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA). 

 
Selbstverpflichtung III 

UNTERNEHMENSETHIK UND GOVERNANCE 

Integrität und Transparenz sind die Grundpfeiler, auf denen die Identität unseres 
Unternehmens ruht. Daher müssen sich unsere Lieferanten formell verpflichten, nach 
strengsten ethischen Standards zu handeln und sicherzustellen, dass alle ihre 
Tätigkeiten ehrlich, fair und unter vollständiger Einhaltung der Rechtsvorschriften 
erfolgen. In diesem Zusammenhang muss der Lieferant: 

• Interessenkonflikte: Jede Situation vermeiden, in der persönliche Interessen 
die berufliche Objektivität beeinträchtigen. 

• Datenschutz: Die Vertraulichkeit und den Schutz von Informationen gemäß den 
geltenden Rechtsvorschriften gewährleisten. 

• Fairer Wettbewerb: Die Kartellgesetze und faire Wettbewerbspraktiken 
einhalten. 

• Fälschungen und geistiges Eigentum: Es darf nur mit Originalmaterialien 
gearbeitet werden, und die gewerblichen Schutzrechte Dritter sind einzuhalten. 



 

 
• Finanzielle Rechenschaftspflicht: Die Buchführung muss genau und 

wahrheitsgetreu sein und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Geschäftsvorgänge vermitteln. 

 
 

Selbstverpflichtung IV 
UMWELTSCHUTZ 

Der Lieferant muss seine Tätigkeit unter der Prämisse einer kontinuierlichen 
Verbesserung der Umweltleistung ausführen: 

• Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes und Treibhausgasemissionen: 
Verpflichtung zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) und zur 
Energieeffizienz. 

• Ressourcenmanagement: Verantwortungsvoller Umgang mit Wasser, 
Förderung erneuerbarer Energien und Schutz der Artenvielfalt. 

• Abfall und Chemikalien: Nachhaltiges Ressourcenmanagement, 
Abfallvermeidung und verantwortungsvoller Umgang mit Chemikalien. 

• Tierwohl und Böden: Achtung des Tierwohls und Erhaltung der Bodenqualität. 

 
Selbstverpflichtung V 

BESCHWERDEMECHANISMUS UND AUDIT 

Industrias Oja-Rem SL fördert eine Kultur der Transparenz und des gegenseitigen 
Verantwortungsbewusstseins. Zur Gewährleistung der Wirksamkeit dieses Kodexes muss der 
Lieferant für Überwachungsmechanismen und Kommunikationskanäle sorgen, um etwaige 
Abweichungen von den in diesem Kodex festgelegten Standards festzustellen und zu 
korrigieren, wobei Folgendes zu beachten ist: 

• Ethischer Kanal: Die Lieferanten müssen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit 
geben, mögliche Verstöße anonym und ohne Vergeltungsmaßnahmen zu 
melden. 

• Überprüfung: Industrias Oja-Rem SL behält sich das Recht vor, Zweit- oder 
Dritt-Audits durchzuführen, um die Einhaltung dieses Kodex zu gewährleisten. 

 

 

Amorebieta-Etxano, den 7. Januar 2026 

 

Begoña San Miguel 

Geschäftsführerin 
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